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SG Pruchten-Bresewitz   Pruchten, 28.05.2026 
Vorstand 
 
 

Erläuterungen zur Satzungsänderung des Vereins 
 
Die am 02.08.2021 durch die Mitgliederversammlung beschlossene Satzung wird 
durch die vorgelegte Neufassung der Satzung vom 01.07.2026 ersetzt. 
 
Die Satzung bleibt in vielen Punkten inhaltlich unverändert, die Formulierungen der 
Paragraphen wurde angepasst.  
Dabei wurde die Satzung übersichtlicher strukturiert und gestaltet. Gleichzeitig sind 
aktuelle Forderungen des Finanzamtes eingearbeitet worden. 
 
Wichtige Änderungen gibt es in folgenden Punkten: 
§ 3 – Gemeinnützigkeit 
§ 9 - Mitgliederversammlung 
§ 10 – Vorstand 
§ 12 – Satzungsänderung 
§ 13 – Auflösung des Vereins 
 
Details zu den Änderungen: 
§ 1 - bleibt inhaltlich identisch 
 
§ 2 – der Satzungszweck wird deutlicher benannt 
 
§ 3 – jetzt Gemeinnützigkeit, vorher Aufgaben 
Die Gemeinnützigkeit wird konkreter benannt und den aktuellen gesetzlichen 
Regelungen angepasst. Dort ist auch die Zahlung der Ehrenamtspauschale geregelt. 
Die Aufgaben des alten § 3 werden im § 10 Vorstand inhaltlich übernommen. 
 
§4 – jetzt nur Erwerb der Mitgliedschaft, vorher auch Beendigung der Mitgliedschaft 
Erwerb der Mitgliedschaft – keine wesentlichen Änderungen, aber Ernennung von 
Ehrenmitgliedern möglich 
 
§5 – Beendigung der Mitgliedschaft, vorher Beiträge 
war vorher in §4 integriert 
keine wesentlichen Änderungen 
 
§6 – Rechte und Pflichten der Mitglieder – vorher nur Rechte 
 
§ 7 – Mitgliedsbeiträge – vorher § 5 
Verweis auf die gesonderte Beitragsordnung – keine Veränderung zu den auf der 
Mitgliederversammlung v. 05.02.2026 beschlossenen Beiträgen 
 
§ 8 – Organe des Vereins – vorher § 7 – keine inhaltliche Änderung 
 
§ 9 – Mitgliederversammlung – keine wesentlichen inhaltlichen Veränderungen, 
außer Abstimmungen werden immer im offenen Verfahren durchgeführt 
 
§ 10 – Vorstand, vorher § 8 
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Der Vorstand wurde aufgeteilt in den vertretungsberechtigten Vorstand nach § 26 
BGB und den erweiterten Vorstand. Es gibt keine Einzelvertretung von 
Vorstandsmitgliedern mehr, sondern immer eine gemeinschaftliche Vertretung von 2 
der 3 vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 
 
§ 11 – Kassenprüfung – keine inhaltliche Veränderung 
 
§ 12 – Satzungsänderung – neu 
Festgeschrieben Prämissen bei Satzungsänderungen, 2/3-Mehrheit notwendig 
 
§ 13 – Auflösung des Vereins, vorher § 14 

- Auflösung nur mit ¾- Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
- Vermögensübertragung offen gelassen, nicht mehr die Gemeinde Pruchten 

vorgeschrieben 
 
§ 14 – Datenschutz, vorher § 13 
kürzer gefasst, mit Verweis auf die Datenschutz-Grundverordnung 
 
§ 15 – Verfügungsberechtigung – neu 
Die Verfügungsberechtigung auf den Konten des Vereins ist explizit geregelt 
 
§ 16 – in-Kraft-Treten, vorher § 15 
 
 
 
§ 10 – alt, Abteilungen des Vereins - fällt weg 
§ 12- alt, Protokollierung - fällt weg 
 
 
 
Pruchten, 28.05.2026 
 


